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An den 

der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

1'3t jA.S. 
zu .. 95~ jJ: 
Präs. Im .•. .t1.. .. D.flZLJ972 

Herrn Präsidenten des National­

rates 

Wie n 

zuZl 9S6/J-NR/1972 

Die mir am 27. November 1972 übermittelte schrift­

liche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Zeillinger 

und Genossen, Zl 9S6/J-NR/1972, betreffend Veröffent­

lichung eines Berichtes an den Landesverteidigungsrat 

Anzeige wegen Geheimnisverrates, beantworte ich wie. :folgt: 

An:frage: 

Hat die Anzeige des Bundesministeriums für Landes­

verteidigung gegen U.T. wegen Geheimnisverrates auf Grund 

der staatsanwaltscha:ftlichen Ermittlungen bereits zu 

einem Strafverfahren gegen bekannte Täter ge:führt? 

Antwo-rt: 

"Die Staatsanwaltschaft Wien hat auf Grund der vom 

Bundesministerium für Landesverteidigung am 2.11.1972 er­

statteten Anzeige polizeiliche Erhebungen veranlaßt. Diese 

Erhebungen haben hinsichtlich einer bestimmten Person den 

Verdacht des Vergehens nach Art. IX StG-Novelle 1862 soweit 

erhärtet, daß die Einleitung strafgerichtlicher Verfolgungs­

schrittein Aussicht genommen ist. 

Die Erhebungen werden aber noch zur Klärung der 

Fragen weitergeführt, ob eine Person, der Beamteneigen­

schaft im Sinne des § 101 StG zukommt, oder ob eine 

Militärperson ein militärisches Geheimnis preisgegeben und 

hiedurch das Verbrechen des Mißbrauches der Amtsgewalt nach 
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§ 101 stG oder das Vergehen der vorsätz1ichen Preisgabe 

eines militärischen Geheimnisses nach § 26 MiIStGbe-" 

gangen hat. Ebenso ist noch zu klären, ob eine Privat­

person Amts- oder Militärperson zur Geheimnispreisgabe 

angestiftet oder ihnen hiezu Beihilfe geleistet hat". 

11. Dezember 1972 

Der Bundesminister: 
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